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Besondere Vertragsbedingungen (BVB – Teil A) 
 

für die Ausführung von Bauleistungen 
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1. Objektüberwachung / Bauüberwachung 

(1) Der Auftraggeber beauftragt folgenden Architekten / Ingenieur mit der Bauüberwachung/Ob-

jektüberwachung: 
 

gemäß Auftragsschreiben 

(Name, Anschrift, Telefonnummer) 

(2) Die Sicherheitskoordination obliegt:  
 

N.N. 

(Name, Anschrift, Telefonnummer) 

2. Verbindliche Vertragsfristen (§ 5 VOB/B) 

gemäß Auftragsschreiben bzw. Aufforderung zur Angebotsabgabe 

3. Vertragsstrafe (§ 11 VOB/B) 

(1) Bei schuldhafter Überschreitung des Gesamtfertigstellungstermins hat der Auftragnehmer für 

jeden Werktag der Fristüberschreitung eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 % der Netto-Schluss-
rechnungssumme zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt maximal 5 % der Netto-

Schlussrechnungssumme begrenzt. 

(2) Die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzansprüche des Auftraggebers neben der 

Vertragsstrafe bleibt unberührt. Jedoch wird eine verwirkte Vertragsstrafe auf solche Schadens-

ersatzansprüche angerechnet. 

4. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) 

(1) Die Parteien vereinbaren, soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatz-

steuer beträgt, eine Sicherheitsleistung 

 für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung (Vertragserfüllungssicherheit) in Höhe von 
insgesamt 5 % der vereinbarten Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) und  

 für die Mängelansprüche des Auftraggebers (Mängelhaftungssicherheit) in Höhe von 3 % 

der Netto-Schlussrechnungssumme. 

(2) Vereinbaren die Parteien eine Erhöhung der Auftragssumme um mehr als 10 %, insbesondere 
im Zusammenhang mit geänderten oder zusätzlichen Leistungen des Auftragnehmers, soll eine 

angemessene Besicherung auch im Hinblick auf die mit diesen Leistungen einhergehenden wei-
tergehenden Ausführungsrisiken erfolgen und die vom Auftragnehmer gestellte Erfüllungssi-

cherheit entsprechend angepasst werden. 

(3) Im Übrigen gelten die Regelungen des § 17 VOB/B. 

5. Vergütung 

 Es gelten die Einheits- und Pauschalpreise des Angebots.  Preisgleitklauseln sind nicht ver-
einbart.  

 Die  

 Lohngleitklausel 

 Stoffgleitklausel  

ist/sind als Ergänzung des Leistungsverzeichnisses vereinbart.  
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6. Betriebshaftpflichtversicherung 

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für die Dauer des Vertrages eine Haftpflichtversicherung für 

Schäden aus der Abwicklung dieses Vertrags mindestens in Höhe der folgenden Deckungssummen 
abzuschließen und zu unterhalten:  

 

5.000.000  € für Personen- und Sachschäden pauschal (2-fach maximiert p.a.) 

(2) Die Ziff. 11 der ZVB Bauleistungen ist zu beachten.  

 

 


